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ELFRIEDE REGELSBERGER

Nach mehr als einjähriger GASP-Praxis stellen Beteiligte wie Beobachter mit
Bedauern fest, daß die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union
noch in den Kinderschuhen steckt1. Ursächlich für die in der Öffentlichkeit mehr
oder minder deutlich artikulierten Unzulänglichkeiten2 sind vor allem: fehlender
politischer Wille in nahezu allen Hauptstädten, den eingegangenen Verpflichtun-
gen durch entsprechendes Verhalten nachzukommen und die gemeinsamen In-
teressen in den Vordergrund zu stellen, eine wachsende Diskrepanz zwischen
den angestrebten Zielen und verfügbaren Mitteln sowie, verknüpft damit, Struk-
turprobleme der Pfeilerkonstruktion der Union.

Einige GASP-interne Problemfälle unter der Lupe

Trotz gut gemeinter Absichten während der deutschen Präsidentschaft im zweiten
Halbjahr 1994, den dynamisierenden Elementen der GASP, etwa der Anwendung
des Mehrheitsprinzips, Geltung zu verschaffen3, blieb die GASP das, was die alte
EPZ war: eine im Verständnis der beteiligten Regierungen überaus nützliche Zu-
sammenarbeit, die keiner in Frage stellt. Ihr Ergebnis - gemeinsame Stellung-
nahmen und wünschenswerterweise für die Außenwelt sichtbare konkrete Aktio-
nen - sind willkommene Wegmarken für das eigene internationale Engagement.
Für das Zustandekommen gemeinsamer Beschlüsse wird das Konsenserfordernis
weiterhin akzeptiert.

Auch 1994 bestätigte sich der mit Inkrafttreten des Unionsvertrages sichtbare
Trend, traditionelle Verhaltensmuster weiterzupflegen. Von der Möglichkeit, bei
der Implementation gemeinsamer Aktionen Mehrheitsentscheidungen zu fassen,
wurde nicht Gebrauch gemacht. Zwar gab es sowohl bei den Beratungen auf Mi-
nister- wie Direktorenebene einige Anzeichen dafür, daß die als Nummer 27 be-
kannte Erklärung zu den Abstimmungen im Bereich der Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik Zuspruch fand, wonach Mitgliedstaaten dann davon abse-
hen, ihr Veto einzulegen, wenn für einen Beschluß bereits eine qualifizierte
Mehrheit vorhanden ist. Doch darf bezweifelt werden, ob in einer Union mit
mehr als 15 Mitgliedern dieser moderate Weg der konstruktiven Enthaltung,
selbst wenn er bei der bevorstehenden Regierungskonferenz in Form einer eige-
nen Vertragsbestimmung formalisiert werden würde, mehr Effizienz und Hand-
lungsfähigkeit verspricht. Die Verfechter eines breit definierten Mehrheitsprin-
zips verweisen dagegen überzeugend auf die disziplinierende Wirkung einer
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möglichen Abstimmungssituation. Bereits die potentielle Gefahr überstimmt zu
werden, erhöhe den Einigungsdruck in auffälliger Weise und führe so schneller
zu gemeinsam getragenen Ergebnissen.

Wie auch GASP-Beteiligte selbst feststellen4, bleibt ferner der angestrebte
einheitliche institutionelle Rahmen auch 1994/95 verbesserungsfähig. Das Politi-
sche Komitee, das „Herzstück" der alten EPZ, scheint an die Grenzen seiner Lei-
stungsfähigkeit zu stoßen. Das Kompetenzgerangel mit dem Ausschuß der Stän-
digen Vertreter, der in der Kontroverse um die Finanzierung der GASP deutlich
den Ton angab und inhaltlich gestaltend auf die GASP einwirkte, ist hierfür
ebenso ursächlich, wie eine ständig noch mehr ausdifferenzierte Tagesordnung
der GASP und das faktische Verzahnen der Beratungsgegenstände der zweiten
Säule mit jenen der ersten. Ihre besondere Verantwortung als Politische Direkto-
ren im nationalen Politikmanagement, das es ihnen offensichtlich immer weniger
erlaubt, genügend Zeit und Energie auf die GASP zu verwenden, sowie ihr ver-
ständlicherweise begrenztes Wissen um die Gemeinschaftsmaterie, die aber unter
dem Kohärenzerfordernis unerläßlich erscheint, mindern den Stellenwert des Po-
litischen Komitees als der zentralen GASP-Instanz. Entlastung erhofft man sich
offensichtlich von den, in den Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten ange-
siedelten GASP-Spezialisten5, deren ständige Anwesenheit in Brüssel sowie ihre
Verankerung in den Ständigen Vertretungen die wichtige Verzahnung mit dem
Gemeinschaftsgeschehen sicherstellen könnten6. Als problematisch erweist sich
jedoch bereits jetzt - zumindest in den größeren Mitgliedstaaten - deren für die
GASP erforderliche „Nähe" zum diplomatischen Apparat in den Hauptstädten
und den Auslandsvertretungen.

Deutlicher als in früheren Jahren, weil offensichtlicher angesichts der Vielzahl
von Herausforderungen und der Bandbreite von Aktionsmöglichkeiten, wird ge-
genwärtig die mangelnde Planungs- und Analysekapazität der GASP bemängelt7.
Die jeweilige Präsidentschaft scheint mit den zahlreichen Management- und Re-
präsentationsfunktionen ebenso ausgelastet zu sein, wie die GASP-Einheit im Se-
kretariat des Rates mit den technisch-organisatorischen Belangen der Zusammen-
arbeit. Selbst in einer personell noch aufgestockten Version könnte das Sekreta-
riat eine im Gemeinschaftsbereich vergleichbare Rolle als neutrale, auf die Ge-
meinsamkeiten abstellende und ständig präsente Instanz keine Wirkung entfalten,
solange es nach dem Verständnis der Mitgliedstaaten ausschließlich bei einer Zu-
arbeit für die jeweilige Präsidentschaft bleiben soll. Die gegenwärtig diskutierten
Reformvorschläge zielen deshalb überwiegend auf ein neu zu schaffendes Gre-
mium, bestehend aus Vertretern des Generalsekretariats des Rates, der Kommis-
sion, der Mitgliedstaaten und der WEU. Der auf den ersten Blick attraktiv er-
scheinende Gedanke, etwas neues zu kreieren, muß allerdings auch in seinen
Folgen für das bestehende Institutionengefüge und die dortige Aufgabenvertei-
lung reflektiert werden. Wenn ein solches Gremium - wie von einigen favori-
siert8 - von einer vom Europäischen Rat ernannten Politikerpersönlichkeit gelei-
tet werden soll, gilt es, eine Reihe von Fragen, wie etwa jene des Verhältnisses
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zur amtierenden Präsidentschaft zu klären, insbesondere auch dann, wenn man
sich damit ein verbessertes Profil in der Außendarstellung der GASP und mehr
„Sichtbarkeit" und Kontinuität erwartet.

Konfliktpotential durch Instrumentenvielfalt und Pfeilerstruktur

Konzentrierte man sich in den Anfangsmonaten der GASP-Praxis darauf, die er-
sten Testfelder für gemeinsame Aktionen zu identifizieren9, tauchten in der Fol-
gezeit bei gleichzeitiger Nutzung des ebenfalls im Unionsvertrag neugeschaffe-
nen Instruments des gemeinsamen Standpunktes (Art. J.2,2) Definitions- und
Abgrenzungsprobleme auf.

Nach allgemeinem Verständnis sollen gemeinsame Aktionen in besonderer
Weise die Beziehungen der Union zu einem anderen Staat oder einer Region do-
kumentieren und in besonderer Weise handlungsorientiert sein; gemeinsame
Standpunkte sollen demgegenüber für das Alltagsgeschäft genutzt werden und in
einer sowohl für die Mitgliedstaaten verbindlicheren wie auch gegenüber der
Außenwelt sichtbareren Form den üblicherweise in Deklarationen und Pressemit-
teilungen formulierten Besitzstand aller, den sogenannten acquis politique, zum
Ausdruck bringen. Gemeinsame Standpunkte wie auch gemeinsame Aktionen
sollten darüber hinaus als Grundlage für vom Rat entsprechend der Bestimmun-
gen des EG-Vertrages (Art. 228 a) zu treffende Beschlüsse über Wirtschaftssank-
tionen gegenüber einem Drittstaat genutzt werden.

Liste der vom Rat 1994 festgelegten gemeinsamen Standpunkte

TITEL DATUM

EHEMALIGES JUGOSLAWIEN

Beschluß des Rates betreffend den aufgrund von Artikel 10. 10. 1994
J. 2 des Vertrags über die Europäische Union festgeleg-
ten gemeinsamen Standpunkt zur Einschränkung der
Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zu den von bos-
nisch-serbischen Streitkräften kontrollierten Gebieten der
Republik Bosnien-Herzegowina

Beschluß des Rates betreffend den auf der Grundlage 10. 10. 1994
von Artikel J. 2 des Vertrags über die Europäische
Union festgelegten gemeinsamen Standpunkt im Hin-
blick auf die Aussetzung einiger Einschränkungen des
Handels mit der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien
und Montenegro)

Beschluß des Rates über den vom Rat auf der Grundla- 13. 6. 1994
ge von Artikel J. 2 des Vertrags über die Europäische
Union festgelegten Standpunkt betreffend die Unzuläs-
sigkeit, Anträgen der unter Nummer 9 der Resolution
757 (1992) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
genannten Art stattzugeben

BESCHLUSS
NR.

94/672/GASP

94/673/GASP

94/366/GASP

AMTSBLATT
NR.

L266
(15.10. 1994)

L266
(15. 10. 1994)

L 165
(1.7.1994)
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Fortsetzung

TITEL DATUM

UKRAINE

Gemeinsamer Standpunkt, festgelegt vom Rat aufgrund 28. 11. 1994
von Artikel J. 2 des Vertrags über die Europäische
Union, zu den Zielen und Prioritäten der Europäischen
Union in bezug auf die Ukraine

HAITI

Beschluß des Rates betreffend den aufgrund von Artikel 14. 10. 1994
J. 2 des Vertrags über die Europäische Union festgeleg-
ten Standpunkt über die Aufhebung der Einschränkung
der wirtschaftlichen Beziehungen zu Haiti1

Beschluß des Rates betreffend den aufgrund von Artikel 30. 5. 1994
J. 2 des Vertrags über die Europäische Union festgeleg-
ten gemeinsamen Standpunkt zur Einschränkung der
wirtschaftlichen Beziehungen zu Haiti

RUANDA

Beschluß des Rates betreffend den vom Rat aufgrund 24. 10. 1994
von Artikel J. 2 des Vertrags über die Europäische
Union festgelegten gemeinsamen Standpunkt zu den
Zielen und Prioritäten der Europäischen Union in bezug
auf Ruanda

SUDAN

Beschluß des Rates betreffend den vom Rat auf der 15.3.1994
Grundlage von Artikel J. 2 des Vertrags über die Euro-
päische Union festgelegten gemeinsamen Standpunkt zur
Verhängung eines Embargos für Waffen, Munition und
militärische Ausrüstung gegen Sudan

1 Nur die französische Fassung ist verbindlich.

BESCHLUSS AMTSBLATT
NR. NR.

94/779/GASP L 313
(6.12. 1994)

94/681/GASP L271
(21. 10. 1994)

94/315/GASP L 139
(2.6.1994)

94/697/GASP L 283
(29. 10. 1994)

94/165/GASP L 75
(17.3. 1994)

Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, daß der Gemeinsame Standpunkt
als Anwendungsfeld für Sanktionen 1994 mehrfach genutzt wurde. Zugleich ent-
hält die Liste zwei gemeinsame Standpunkte - bezogen auf die Ukraine und
Ruanda - die in umfassender Weise den politischen und wirtschaftlichen Kurs
der Union gegenüber den genannten Ländern signalisieren. Sie gleichen damit
den üblicherweise vom Europäischen Rat für die gemeinsamen Aktionen gesetz-
ten allgemeinen Leitlinien im Sinne eines Globalansatzes. Zugleich berühren sie
in erheblichem Maße gemeinschaftsrelevante Materie - Ruanda ist etwa Ver-
tragspartei von Lome. Es überrascht nicht, daß die von GASP-Beteiligten als
durchaus „natürliche" Positionsbestimmung auch für Entscheidungen in der er-
sten Säule vorgenommene Festlegung von den Verfechtern der Gemeinschafts-
orthodoxie als „Angriff auf den EG-Besitzstand verstanden und infolgedessen
vehement bekämpft wird.

Rat und Kommission verständigten sich daraufhin auf eine Art Verhaltensko-
dex, der vorsieht, daß bei der Anwendung des Art. J. 2 EUV die Zuständigkeiten
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der Gemeinschaft und die Befugnisse der Kommission unbedingt beachtet wer-
den müssen und die Kommission ihrerseits ihre Mitteilungen an den Rat in um-
fassender Weise und basierend auf den verschiedenen rechtlichen Grundlagen der
ersten und zweiten Säule verfaßt. Die Tatsache, daß das Instrument des gemein-
samen Standpunktes in den ersten Monaten des Jahres 1995 nur einmal genutzt
wurde, deutet auf ein Fortbestehen der genannten Spannungen hin und könnte
jene bestätigen, die eine wachsende Zurückhaltung beim Einsatz der neuen In-
strumente prognostizieren, je mehr institutionelle Konflikte und Strukturprobleme
durch die Überlappung der Sachthemen zutage treten.

Liste der vom Rat 1994 beschlossenen gemeinsamen Aktionen

TITEL DATUM

EHEMALIGES JUGOSLAWIEN

Beschluß des Rates über die vom Rat aufgrund von Ar- 12. 12. 1994
tikel J. 3 des Vertrags über die Europäische Union be-
schlossene gemeinsame Aktion zur weiteren Unterstüt-
zung der Verwaltung der Stadt Mostar durch die Euro-
päische Union

Beschluß des Rates zur Verlängerung des Beschlusses 12. 12. 1994
93/603/GASP über die vom Rat aufgrund von Artikel J. 3
des Vertrags über die Europäische Union beschlossene
gemeinsame Aktion zur Unterstützung der Beförderung
der humanitären Hilfe in Bosnien-Herzegowina

Beschluß des Rates zur Anpassung und zur Verlange- 27.7. 1994
rung der Anwendung des Beschlusses 93/603/GASP
über die vom Rat aufgrund von Artikel J. 3 des Vertrags
über die Europäische Union beschlossene gemeinsame
Aktion zur Unterstützung und Beförderung der humani-
tären Hilfe in Bosnien-Herzegowina

Beschluß des Rates zur Verlängerung der Anwendung 16.5. 1994
des Beschlusses 93/603/GASP über die vom Rat auf-
grund von Artikel J. 3 des Vertrags über die Europäi-
sche Union beschlossene gemeinsame Aktion zur Unter-
stützung der Beförderung der humanitären Hilfe in Bos-
nien-Herzegowina

Beschluß des Rates zur Verlängerung der Anwendung 7. 3. 1994
des Beschlusses 93/603/GASP über die vom Rat auf-
grund von Artikel J. 3 des Vertrags über die Europäi-
sche Union beschlossene gemeinsame Aktion zur Unter-
stützung der Beförderung der humanitären Hilfe in Bos-
nien-Herzegowina

STABILITÄTSPAKT

Beschluß des Rates zur Fortsetzung der vom Rat auf der 14. 6. 1994
Grundlage von Artikel J. 3 des Vertrags über die Euro-
päische Union angenommenen gemeinsamen Aktion be-
treffend die Eröffnungskonferenz für den Stabilitätspakt

BESCHLUSS
NR.

94/790/GASP

94/789/GASP

94/510/G ASP

94/308/GASP

94/158/GASP

AMTSBLATT
NR.

L326
(17. 12. 1994)

L326
(17. 12. 1994)

L205
(8. 8. 1994)

L 134
(30. 5. 1994)

L70
(12.3.1994)

94/367/GASP L 165
(1.7.1994)
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Fortsetzung

BESCHLUSS AMTSBLATT
TITEL DATUM NR. NR.

FRIEDENSPROZESS IM NAHEN OSTEN

Beschluß des Rates über eine vom Rat nach Artikel J. 3 19. 4. 1994 94/276/GASP L 119
des Vertrags über die Europäische Union angenommene (7. 5. 1994)
gemeinsame Aktion zur Unterstützung des Friedenspro-
zesses im Nahen Osten

NICHTVERBREITUNG VON KERNWAFFEN

Beschluß des Rates über die vom Rat aufgrund von Ar- 25. 7. 1994 94/509/GASP L 205
tikel J. 3 des Vertrags über die Europäische Union be- (8. 8. 1994)
schlossene gemeinsame Aktion zur Vorbereitung der für
1995 geplanten Konferenz der Vertragsparteien des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen

WAREN MIT DOPPELTEM VERWENDUNGSZWECK

Beschluß des Rates über die vom Rat gemäß Artikel J. 3 19. 12. 1994 94/942/GASP L 367
des Vertrags über die Europäische Union angenommene (31. 12. 1994)
gemeinsame Aktion zur Ausfuhrkontrolle von Gütern
mit doppeltem Verwendungszweck

Was sich bereits 1993 bei den ersten gemeinsamen Aktionen als Problemfeld ab-
zeichnete, entlud sich 1994 zu einem schwerwiegenden institutionellen Konflikt:
die Finanzierung der GASP10. Den Hauptkontrahenten, Rat und Europäisches
Parlament, zugleich die Haushaltsbehörde, ging es bei der Definition der durch
das EG-Budget gedeckten Verwaltungsausgaben (Art. J. 11,2) zum einen um de-
ren inhaltliche Abgrenzung von den operativen Ausgaben, zum anderen um de-
ren Zuordnung innerhalb des Haushaltes - des Rates oder der Kommission. Um
seine Zugriffsmöglichkeiten zu sichern, schlug das EP eine für den Rat inakzep-
table Trennung der Verwaltungsausgaben dergestalt vor, jene in Vorbereitung
eines Ratsbeschlusses über eine gemeinsame Aktion dem Ratsbudget zuzuord-
nen, ab dem Zeitpunkt einer formellen Ratsentscheidung die weiteren Verwal-
tungsausgaben hierzu jedoch den Verwaltungsausgaben der Kommission zuzu-
ordnen. Bedenkt man, daß seit April 1970 eine Abmachung zwischen Rat und
EP besteht, wonach sich letzteres nicht in die eigene Ausgabenpolitik des Rates
einmischt und umgekehrt, werden die Beweggründe für die unterschiedliche Zu-
ordnung der GASP-Mittel verständlich.

Bis Mitte 1995 war es den Verantwortlichen nicht gelungen, eine entspre-
chende interinstitutionelle Vereinbarung zu treffen". Reichlich Konfliktstoff ent-
zündete sich sowohl zwischen den Mitgliedstaaten wie auch zwischen Rat und
Europäischem Parlament über die Frage, wo die aus dem Gemeinschaftshaushalt
zu finanzierenden operativen Ausgaben anzusiedeln seien und wie diese Ausga-
ben im einzelnen strukturiert werden sollten. Die Tatsache, daß es sich hierbei
um nicht-obligatorische Ausgaben handelt, für die das Europäische Parlament
das letzte Wort hat, versetzte das Parlament in ungeahnter Weise in die Rolle
desjenigen, der den Ton angab, während die traditionellen Akteure der GASP,
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die Mitgliedstaaten und der Rat, ins Hintertreffen gerieten. So tragen die im
Haushalt 1995 eingestellten operativen Mittel für die GASP deutlich die Hand-
schrift des Parlaments. Sie belaufen sich auf insgesamt 110 Mio. ECU (2,25%
des für externe Politikbereiche bestimmten Gesamtbudgets) und sind als neue
Linie B 8 in den Kommissionshaushalt eingestellt. Angesichts der Engpässe in
den Haushalten der Mitgliedstaaten blieb die Finanzierung gemeinsamer Aktio-
nen durch nationale Beiträge die absolute Ausnahme. Die auf den ersten Blick
als für die EPZ/GASP als „natürlich" empfundene Finanzierung durch Beiträge
der Mitgliedstaaten konnte, wie die Teilfinanzierung der Verwaltung der Stadt
Mostar zeigte12, gemessen an Effizienz und Schnelligkeit, nicht mit dem Einsatz
der Gemeinschaftsmittel konkurrieren, insbesondere dann nicht, wenn die Mit-
gliedstaaten ihren eingegangenen Verpflichtungen nur sehr zögerlich nachkom-
men.

Traditionelle Instrumente - Deklarationspolitik und politischer Dialog

Mit insgesamt mehr als 100 Erklärungen der Europäischen Union und Kommuni-
ques der Präsidentschaft setzten die Zwölf 1994 ihre weiterhin als wichtig er-
achtete Praxis fort, zu einer Vielzahl aktueller Fragen der internationalen Politik
öffentlich Stellung zu beziehen. Bei der Auswahl der Themen sind regionale
Schwerpunkte zu erkennen, die sich auf die unmittelbare Nachbarschaft der EU
beziehen, während Ereignisse in Lateinamerika und der Karibik sowie in Asien
vergleichsweise wenig Beachtung finden. Besonderes Augenmerk galt den Ent-
wicklungen in der ehemaligen Sowjetunion. So nahmen die Zwölf wohlwollend
Stellung zum Beitritt Kyrgystans oder Moldaus zum Atomwaffensperrvertrag und
begrüßten die Entscheidung des Europarates, den Beitrittsantrag der Russischen
Föderation zu prüfen. Der Rückzug der russischen Truppen aus dem Baltikum
fand ebenso die Aufmerksamkeit der Union wie das ehemalige Jugoslawien und
die Lage in Algerien. Von manchen Beobachtern in der EU als tretmühlenhaft
und in ihrer Wirkung blaß, von Betroffenen und Adressaten jedoch durchaus als
Kritik oder Unterstützung empfundene Stellungnahmen bezogen sich ferner auf
so punktuell anmutende Ereignisse wie Wahlen in Guinea-Bissau, den Sturz der
Regierung von Gambia oder auch Nord-Koreas Haltung zum Vertrag über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen13.

Neben der üblichen Demarchenpolitik und Besuchsdiplomatie von GASP-Ver-
tretern mit dem Ziel, die gemeinsame Haltung den Adressaten zu übermitteln,
besteht ein sich über die Jahre ständig verdichtender formalisierter politischer
Dialog mit einer Reihe von Staaten und Staatengruppen. Auch 1994 bemühte
sich die Union mit einem - wie die Übersicht illustriert - engmaschigen Netz re-
gelmäßiger Kontakte, auf dem ganzen Globus präsent zu sein. Sie gerät ange-
sichts der zahlreichen Verpflichtungen allerdings zunehmend in Bedrängnis. Pro-
bleme des GASP-internen Managements, wie Überlastung von Präsidentschafts-
und Troikavertretern bei der Wahrnehmung der Kontakte, stellen langfristig die
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Verpflichtungen im Rahmen des politischen Dialogs (Stand: 31.12.1994)

Grundlage

Gemeinsame Erklärung v. 11.5. 1992

EG/ASEAN-Ministerbeschlüsse v. 11/1978 und
10/1992

Beschluß des Rates v. 7.5. 1990

Gemeinsame Erklärung v. 11.5. 1992

Beschluß des Politischen Komitees v. 5.9.1990

Briefwechsel EU - China v. 5/1994

Politische Erklärung der EU und Indiens v.
20.12. 1993

Gemeinsame Erklärung v. 18.7. 1991

Erklärung über die Beziehungen der EU und
Kanada v. 22.11.1990

Briefwechsel v. 29.4. 1988

Europäischer Rat Kopenhagen v. 22.6.1993 und
Beschluß des Rates v. 8. 3. 1994

Beschluß des Politischen Komitees v. 6.9. 1990

Beschluß des Politischen Komitees v. 12.2. 1992

Erklärung v. 20. 12. 1990

Partnerschafts- und Kooperationsabkommen v.
24.6.1994

Erklärung EU - Sri Lanka v. 16. 5. 1994

Beschluß des Politischen Komitees v. 6.6. 1989

Beschluß des Assoziationsrates v. 9. 11. 1992

Kooperationsabkommen EU - Ukraine v.
14.6.1994

Erklärung EU - USA v. 23. 11. 1990

Schlußakte der Luxemburger Konferenz v.
12.11.1985

Beschluß des Rates v. 18.7. 1988 und Beschluß
des Assoziationsrates v. 21. 12. 1992

Anzahl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Land/Gruppe

Albanien

ASEAN

Australien

Baltische Staaten

Blockfreie

China

Indien

Japan

Kanada

Malta

MOEL
Mittel-, Osteuropäische Länder

Neuseeland

Pakistan

Rio-Gruppe

Rußland

Sri Lanka

Südkorea

Türkei

Ukraine

USA

Zentralamerika

22 Zypern

Anmerkung: Themen des politischen Dialogs werden auch bei den Assoziations- und Koopera-
tionsräten der EU mit Ägypten, Israel, Libanon, Marokko, Syrien und Tunesien ab-
gesprochen.

Quelle: Daten entnommen aus: Bericht des Rates über das Funktionieren des Vertrages über die
Europäische Union v. 5.4. 1995.
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Seriosität des Dialogangebots der EU in Frage. Allzu oft bleiben solche Treffen
aber auch zu sehr im allgemeinen verhaftet. Ein wirklich substantieller Mei-
nungsaustausch mit gleichberechtigten Partnern entspricht nicht notwendigerwei-
se den Realitäten politischer Dialogformen.

Die jetzt anlaufende Reformdebatte sollte deshalb auch diesen Bereich der
Außenvertretung der EU nicht ausblenden, wenngleich dabei so heikle Frage wie
Rolle und Verständnis der großen und kleinen Mitgliedstaaten berührt werden.
Zugleich zeichnet sich mit der immer engeren Anbindung von EU-Beitrittsan-
wärtern an die GASP ein neues Problemfeld ab. Das Interesse der EU, ihre po-
tentiellen neuen Mitglieder möglichst frühzeitig an den acquis politique heranzu-
führen - etwa auch dadurch, daß sie sich den Deklarationen anschließen14 - birgt
Zündstoff, wenn diese etwa auch bei der Übermittlung einer entsprechenden
Stellungnahme „vor Ort" mit anwesend sein wollen/sollen. Die Frage, wer im
Namen der EU spricht, wird damit für Dritte noch unübersichtlicher als dies
durch das Troika-Verfahren, die Teilnahme der Kommission und die Vertretung
durch das Generalsekretariat ohnedies schon geschieht. Darüber hinaus könnte
die EU bereits jetzt einen Vorgeschmack auf die Leistungsfähigkeit der GASP in
einer erweiterten Union bekommen, deren Mitglieder untereinander oder gegen-
über wichtigen Drittstaaten Kontroversen austragen - etwa wenn der Beitritts-
aspirant Zypern eine Stellungnahme zu Menschenrechtsverletzungen in der Tür-
kei mitträgt und bei der entsprechenden Übermittlung der Demarche mit anwe-
send ist.

Anmerkungen

1 So u. a. der ehemalige britische Außenmini-
ster Douglas Hurd: Developing the Common
Foreign and Security Policy, in: Interna-
tional Affairs 3 (1994) S. 421^28, hier S.
427.

2 Vgl. etwa die betont vorsichtige Bewertung
des für die Reflexionsgruppe vorgelegten
Bericht des Rates v. 10.4. 1995 gegenüber
der offeneren Kritik im einschlägigen Kom-
missionsbericht v. 10. 5. 1995 und der Ent-
schließung des Europäischen Parlaments
über das Funktionieren des Unionsvertrages
v. 17.5.1995.

3 So etwa Außenminister Klaus Kinkel: The
Common Foreign and Security Policy of the
European Union - Objectives of the German
Presidency, in: CFSP-Forum 3 (1994), S.
3-5.

4 Vgl. den Bericht des Rates v. 10.4. 1995,
a.a.O., S. 25ff.

5 Ebd.
6 Ein anderer Vorschlag für ein „ständiges

außenpolitisches Gremium" unter der allge-
meinen Verantwortung des AStV hat das
Botschaftergremium der WEU im Blick, das
in der Perspektive eines Zusammenwachsens
von WEU und EU mit einer solchen Auf-
gabe betraut werden könnte. So Burghardt,
Günter: Ein ständiges GASP-Gremium in
Brüssel, Mai 1995.

7 So auch in den genannten vorläufigen Bilan-
zen des Rates der Kommission und des
Europäischen Parlaments, a. a. O.

8 So etwa Groupe d'experts ä haut niveau sur
la PESC: „La politique de securite de
l'Europe ä l'horizon 2000: les voies et moy-
ens d'une verkable credibilite", Brüssel
19. 12. 1994.

9 Vgl. Regelsberger, Elfriede: Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik, in: Weiden-

Jahrbuch der Europäischen Integration 1994/95 227



DIE AUSSENPOLITIK DER EUROPÄISCHEN UNION

feld, Werner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.):
Jahrbuch der Europäischen Integration 1993/
94, S. 237-246.

10 Einzelheiten in Ryba, Barbara-Christine: La
politique etrangere et de securite commune
(PESC). Mode d'emploi et bilan d'une annee
d'application (fin 1993/1994), in: Revue du
Marche commun et de l'Union europeenne
384 (1995), S. 14-35, insbesondere S. 19 f.
sowie Hagleitner, Thomas: Financing the
Common Foreign and Security Policy
(CFSP) - a Step towards communitarisation
or institutional deadlock?, in: CFSP-Forum
2(1995), S. 6 f.

11 S. auch ABI. C 323 v. 21.11.1994 sowie
die Leitlinien des Rates über die Finanzie-
rung der GASP v. 13.6.1994. Bulletin EU
6 (1995), S. 97.

12 Levy, Miguel: L'administration de la ville
de Mostar par l'Union europeenne, Brügge
1995.

13 Ausführlicher zum acquis politique: Euro-
päische Kommission (Hrsg.): Gesamtbericht
über die Tätigkeit der Europäischen Union
1994, Luxemburg 1995, S. 285-303.

14 Wie dies die EFTA-Staaten in der zweiten
Jahreshälfte 1994 in unterschiedlichem Ma-
ße getan haben.

Weiterführende Literatur

Auswärtiges Amt (Hrsg.): Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik der Europäischen
Union (GASP). Dokumentation, 10. Aufla-
ge, Bonn 1994.

CFSP-Forum. Newsletter of the Institut für Eu-
ropäische Politik 1̂ 4 (1994), erscheint vier-
teljährl.

Regelsberger, Elfriede (Hrsg.): Die gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik der Europäi-

schen Union. Profilsuche mit Hindernissen,
Bonn 1993.

Ryba, Barbara-Christine: La politique etrangere
et de securite commune (PESC). Mode
d'emploi et bilan d'une annee d'application
(fin 1993/1994), in: Revue du Marche com-
mun et de l'Union europeenne 384 (1995),
S. 14-35.

228 Jahrbuch der Europäischen Integration 1994/95


